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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dem Leitbild des Kreisjugendamtes Rosenheim wollen wir Ihnen eine Möglichkeit 

anbieten, unsere Arbeitsformen und -inhalte kennen zu lernen. Seit der Einführung 

des Leitbildes im Jahr 2002 hat sich die Zusammenarbeit in der Jugendhilfe im 

Landkreis Rosenheim sehr positiv entwickelt. Transparenz in der Aufgabenwahr-

nehmung spielte dabei eine wichtige Rolle und muss auch weiterhin im Fokus ste-

hen. Sie war ein wichtiger Baustein für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen 

öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Institutionen, die auch 

kontinuierlich weiter entwickelt werden soll. Wir verstehen uns in erster Linie als Be-

ratungs- und Dienstleistungsstelle für junge Menschen und deren Familien. Der 

Rahmen unseres Handelns ist durch die gesetzlichen Regelungen bestimmt, im We-

sentlichen durch das Sozialgesetzbuch VIII. Die Öffentlichkeit, so wie die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamtes erhalten mit dem Leitbild verlässliche 

Aussagen, an denen wir uns messen lassen wollen.  

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

des Kreisjugendamtes Rosenheim 

 

 

 

Johannes Fischer 

Jugendamtsleiter 

 

 

Unser Selbstverständnis 

Das Kreisjugendamt Rosenheim mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-

steht sich als Institution, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer kör-

perlichen, geistigen, seelischen und sozialen Entwicklung fördert und vor Gefährdun-

gen schützt. 

 

 

Unsere Ziele 

Wir treten ein für eine soziale Gesellschaft, die für junge Menschen und deren Fami-

lien positive Lebensbedingungen schafft. Unser Verständnis von Erziehung orientiert 

sich an Eigenverantwortung, Toleranz, Gewaltfreiheit und sozialen Werten. Unsere 

Vision ist die Entwicklung von Rahmenbedingungen, die Chancengleichheit ermögli-

chen. 
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Unsere Arbeitsschwerpunkte 

Wir bieten jungen Menschen und deren Familien individuelle Beratung in ihrer Le-

bensgestaltung sowie soziale Lernfelder zur Entwicklung der Persönlichkeit an. 

Wir initiieren, fördern und koordinieren offene Angebote für Kinder, Jugendliche, jun-

ge Erwachsene und Familien und beraten andere Jugendhilfeträger. Wir vermitteln 

und entscheiden über Maßnahmen der Jugendhilfe. 

Wir unterstützen junge Menschen, Eltern und Sorgeberechtigte in rechtlicher und 

finanzieller Hinsicht und informieren über Pflichten und Rechte. 

Wir begleiten und beraten in gerichtlichen Verfahren und wirken an Entscheidungen 

durch fachliche Stellungnahmen mit. 

Als Vormund bzw. Pfleger nehmen wir die Interessen der von uns vertretenen Kinder 

und Jugendlichen wahr. 

Wir unterstützen die Landkreiskommunen bei der Schaffung eines bedarfsgerechten 

Angebots in der Kindertagesbetreuung und tragen zur Verbesserung der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf bei. 
 

 

Unsere Arbeitsweisen 

Bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben bestimmt die Achtung der Persönlichkeit 

jedes und jeder Einzelnen unser Handeln. Das heißt für uns insbesondere ein offe-

nes Herangehen und eine vorurteilsfreie Haltung gegenüber unterschiedlichen Le-

bensweisen und die Wahrung eines respektvollen Umgangs miteinander. Ein weite-

res wichtiges Merkmal unserer Arbeit ist die Wahrung der Vertraulichkeit.  

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen junger Menschen und ihrer Familien. Im 

Rahmen der Beratung fördern wir deren vorhandene Stärken. In der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen motivieren wir zur Beteiligung und zur Mitgestaltung an Ein-

richtungen, Projekten und Veranstaltungen. 

 

Verantwortung im Rahmen unserer Aufgaben wahrzunehmen bedeutet: 

Wir entscheiden auf der Basis von Qualitätsstandards, wählen geeignete Maßnah-

men aus und machen den gesamten Prozess gegenüber den Beteiligten transparent. 

 

Unser fachliches Handeln orientiert sich am individuellen Bedarf. Dabei nutzen wir 

den gesetzlichen Handlungsspielraum. 

 

Wir nutzen die Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern, Einrichtungen und 

Institutionen als eine Möglichkeit, Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe ent-

sprechend den aktuellen Erfordernissen zu gestalten. Unsere Kooperationspartner 

sind unter anderem: Freie und Öffentliche Träger der Jugendhilfe, Kindertagesstät-
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ten, Schulen, Organe der Rechtspflege, Polizei, Agentur für Arbeit, Ärzte, Therapeu-

ten sowie politische Gremien. Wir achten in unserer Zusammenarbeit auf Transpa-

renz unseres Handelns, auf Beteiligungsmöglichkeiten und konstruktiven Austausch. 

 

 

Unsere Zusammenarbeit 

Teamarbeit und Kooperation sind für uns zentrale Arbeitsprinzipien. Unsere Zusam-

menarbeit basiert auf Akzeptanz gegenüber den unterschiedlichen Fachrichtungen. 

Damit ist ein intensiver Informationsaustausch gewährleistet, der auch Orientie-

rungshilfe gibt. 

 

Durch konstruktiven Umgang mit Kritik gehen wir Konflikte offen an und erarbeiten 

gemeinsame Lösungen. 

 

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamts, haben stets einen 

Blick für das Gesamtziel. Wir sind verantwortlich für die uns zugewiesenen Aufga-

benbereiche und füllen diese kompetent aus. Wir sind stets bestrebt, uns weiter zu 

qualifizieren. Dabei erhalten wir die Unterstützung der Vorgesetzten. 

 

Im Kreisjugendamt pflegen wir einen kooperativen Führungsstil. Führungskräfte tra-

gen die Verantwortung für den jeweiligen Fachbereich. Sie betreiben die (Weiter-) 

Entwicklung und Sicherung fachlicher Standards sowie die Personalentwicklung.  

 

Unter Führung verstehen wir, Ziele zu erarbeiten, zu benennen sowie mit den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern einen kontinuierlichen Dialog zu pflegen. Zudem dele-

gieren wir Verantwortung und gewähren dafür den notwendigen Rückhalt. Eine klare 

Aufgabenstellung vermittelt Orientierung und Sicherheit. 

 

Durch einen gerechten Umgang, die ausdrückliche Anerkennung von Leistung und 

den gegenseitigen Respekt schaffen wir eine gute Arbeitsatmosphäre und motivieren 

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte. 
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Kontakt: 

Kreisjugendamt Rosenheim 

Wittelsbacherstr. 55 

83022 Rosenheim 

Telefon: 08031/392-2501 

Fax: 08031/3893540 

E-Mail: kreisjugendamt@lra-rosenheim.de 

 

 

Redaktion: Johannes Fischer 

 

Design/Fotos: Rüdel Grafik Design, Bad Feilnbach – Au 

 

Druck: Kleinmaier Druck 

 

Weitere Informationen zu Aufgabenbereichen und entsprechenden Ansprechpart-

nern/innen sind auf der Homepage des Kreisjugendamtes Rosenheim zu finden: 

 

www.landkreis-rosenheim.de/jugendamt  


